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für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 in Bezug auf die Mittelzuwei-
sungen aus dem Europäischen Sozialfonds für bestimmte Mitgliedstaaten 
– Ergebnisse der ersten Lesung des Europäischen Parlaments  
(Straßburg, 18.- 21. November 2013) 

 
 

I. EINLEITUNG 

 

Der Berichterstatter, Jan OLBRYCHT (PPE, PL), hat im Namen des Ausschusses für regionale 

Entwicklung einen Bericht vorgelegt, der darauf abzielt, den Vorschlag der Kommission für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 1083/2006 in Bezug auf die Mittelzuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds für 

bestimmte Mitgliedstaaten zu übernehmen.  
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II. ABSTIMMUNG 

 

Das Parlament hat seinen Standpunkt in erster Lesung am 20. November 2013 angenommen und 

dabei den Kommissionsvorschlag übernommen. Dieser Standpunkt ist in der legislativen Entschlie-

ßung (siehe Anlage) enthalten1.  

 

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hatte den Kommissionsvorschlag am 25. September 2013 

ohne Änderungen gebilligt. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments 

zu billigen. Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Euro-

päischen Parlaments erlassen. 

 

 

 

 

____________________ 

                                                 
1 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die am 

Kommissionsvorschlag vorgenommenen Änderungen wie folgt markiert: Ergänzungen sind 
durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich 
Textstreichungen hin. 
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ANLAGE 
(20.11.2013) 

Mittelzuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds für bestimmte 
Mitgliedstaaten ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. November 2013 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 in Bezug auf die Mittelzuweisungen aus dem 
Europäischen Sozialfonds für bestimmte Mitgliedstaaten (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 
2013/0271(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0560), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 177 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C7-0244/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
17. Oktober 20131, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. November 2013 gemachten 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie der Stellungnahmen 
des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und des Haushaltsausschusses 
(A7-0381/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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P7_TC1-COD(2013)0271 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 20. November 2013 

im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 in Bezug auf die Mittel-

zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds für bestimmte Mitgliedstaaten 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 

177, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 
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nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Zusammenhang mit den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen 2014-

2020 sollten bestimmte Fragen angegangen werden, die sich aus dem Endergebnis der 

Verhandlungen ergeben.  

(2) Der Europäische Rat vertrat auf seiner Tagung am 27. und 28. Juni 2013 die Meinung, dass 

in Bezug auf diese Fragen eine Haushaltslösung für die am stärksten betroffenen Mitglied-

staaten, nämlich Frankreich, Italien und Spanien, gefunden werden sollte. 

                                                 
1  ABl. C..., S. ... 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 20. November 2013.  
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(3) Angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftskrise sollten, um den wirtschaftlichen, sozialen 

und territorialen Zusammenhalt der Union zu festigen und zu den besonderen Anstren-

gungen beizutragen, die erforderlich sind, um die spezifischen Probleme der Arbeitslosig-

keit, insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit, sowie der Armut und sozialen Ausgrenzung 

in Frankreich, Italien und Spanien zu bekämpfen, die Mittelzuweisungen aus dem Euro-

päischen Sozialfonds (ESF) an diese Mitgliedstaaten für das Jahr 2013 erhöht werden. 

(4) Zwecks Festlegung der den betreffenden Mitgliedstaaten zuzuweisenden Mittel gemäß 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates1 sollten die Bestimmungen über 

die Gesamtmittel der Fonds für die drei Ziele, zu denen sie beitragen, und Anhang II jener 

Verordnung über die Kriterien und Methoden zur Festlegung der indikativen Aufteilung 

der jährlichen Mittel für Verpflichtungen nach Mitgliedstaat angepasst werden.  

                                                 
1  Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen 

Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 

Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

1260/1999 (ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 25). 
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(5) Um die Wirksamkeit der Erhöhung der Mittel für Verpflichtungen für 2013 sicherzustellen 

und die Durchführung der operationellen Programme zu erleichtern, sollte die Aufnahme-

fähigkeit der betreffenden Mitgliedstaaten in Bezug auf die Fondsziele „Konvergenz“ 

sowie „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ berücksichtigt werden. 

(6) Damit ausreichend Zeit zur Verfügung steht, so dass die operationellen Programme von 

zusätzlichen ESF-Mittelzuweisungen profitieren können, ist es darüber hinaus erforderlich, 

die Frist für die Mittelbindungen für die operationellen Programme, denen die zusätzlichen 

Mittel gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 zugutekommen sollen, zu 

verlängern. 

(7) Da sich diese Mittel für Verpflichtungen auf das Jahr 2013 beziehen, sollte diese Verord-

nung so schnell wie möglich in Kraft treten. 
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(8) Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  

„Die den Fonds für Verpflichtungen zugewiesenen Gesamtmittel belaufen sich für 

den Zeitraum 2007-2013 auf 308 542 551 107 EUR zu Preisen von 2004; die jähr-

liche Aufteilung dieser Mittel ist in Anhang I angegeben.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  
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„(3) Die Beträge nach Anhang II Nummern 12 bis 30 sowie 32 sind in den 

Beträgen nach den Artikeln 19, 20 und 21 enthalten und werden in den Programm-

planungsdokumenten eindeutig ausgewiesen.“ 

(2) Die Artikel 19 und 20 erhalten folgende Fassung:  

„Artikel 19  

Haushaltsmittel für das Ziel „Konvergenz“  

Die Gesamtmittel für das Ziel „Konvergenz“ betragen 81,53 % der in Artikel 18 Absatz 1 

genannten Mittel (d. h. insgesamt 251 543 760 146 EUR) und werden zwischen den ver-

schiedenen Komponenten wie folgt aufgeteilt:  

a) 70,50 % (d. h. insgesamt 177 338 880 991 EUR) für die Förderung gemäß Artikel 5 

Absatz 1, wobei die förderfähige Bevölkerungszahl, der regionale Wohlstand, der 

nationale Wohlstand und die Arbeitslosenquote als Kriterien für die Berechnung der 

indikativen Aufteilung auf die Mitgliedstaaten zugrunde gelegt werden;  
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b) 4,98 % (d. h. insgesamt 12 521 289 405 EUR) für die besondere Übergangsunter-

stützung gemäß Artikel 8 Absatz 1, wobei die förderfähige Bevölkerungszahl, der 

regionale Wohlstand, der nationale Wohlstand und die Arbeitslosenquote als Krite-

rien für die Berechnung der indikativen Aufteilung auf die Mitgliedstaaten zugrunde 

gelegt werden;  

c) 23,23 % (d. h. insgesamt 58 433 589 750 EUR) für die Förderung gemäß Artikel 5 

Absatz 2, wobei die Bevölkerungszahl, der nationale Wohlstand und die Fläche als 

Kriterien für die Berechnung der indikativen Aufteilung auf die Mitgliedstaaten 

zugrunde gelegt werden;  

d) 1,29 % (d. h. insgesamt 3 250 000 000 EUR) für die besondere Übergangsunter-

stützung gemäß Artikel 8 Absatz 3.  
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Artikel 20 

Haushaltsmittel für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 

Die Gesamtmittel für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 

betragen 15,96 % der in Artikel 18 Absatz 1 genannten Mittel (d. h. insgesamt 

49 239 337 841 EUR) und werden zwischen den einzelnen Komponenten wie folgt aufge-

teilt: 

a) 78,91 % (d. h. insgesamt 38 854 031 211 EUR) für die Förderung gemäß Artikel 6, 

wobei die förderfähige Bevölkerungszahl, der regionale Wohlstand, die Arbeits-

losenquote, die Beschäftigungsrate und die Bevölkerungsdichte als Kriterien für die 

Berechnung der indikativen Aufteilung auf die Mitgliedstaaten zugrunde gelegt 

werden; 
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b) 21,09 % (d. h. insgesamt 10 385 306 630 EUR) für die besondere Übergangsunter-

stützung gemäß Artikel 8 Absatz 2, wobei die förderfähige Bevölkerungszahl, der 

regionale Wohlstand, der nationale Wohlstand und die Arbeitslosenquote als Kri-

terien für die Berechnung der indikativen Aufteilung auf die Mitgliedstaaten 

zugrunde gelegt werden.“ 

(3) Der Einleitungssatz des Artikels 21 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„Die Gesamtmittel für das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ betragen 

2,51 % der in Artikel 18 Absatz 1 genannten Mittel (d. h. insgesamt 7 759 453 120 EUR) 

und werden, ausgenommen der in Anhang II Nummer 22 genannte Betrag, zwischen den 

einzelnen Komponenten wie folgt aufgeteilt:“ 

(4) In Artikel 75 wird der folgende Absatz eingefügt: 

„1b. Abweichend von Absatz 1 erfolgen die Mittelbindungen für die in Anhang II 

Nummer 32 genannten Beträge bis 30. Juni 2014.“ 
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(5) Anhang I erhält folgende Fassung: 

„ANHANG I 

Jährliche Aufteilung der Mittel für Verpflichtungen für den Zeitraum 2007-2013 

(gemäß Artikel 18) 

(EUR, zu Preisen von 2004) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

42 863 000 000 43 318 000 000 43 862 000 000 43 860 000 000 44 073 000 000 44 723 000 000 45 843 551 107 

“ 
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(6) In Anhang II wird folgende Nummer angefügt: 

„32. Für das Jahr 2013 werden aus dem ESF zusätzliche Mittel in Höhe von 125 513 290 

EUR wie folgt zugewiesen: 83 675 527 EUR für Frankreich, 25 102 658 EUR für 

Italien und 16 735 105 EUR für Spanien.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident       Der Präsident 

 

 

 

 

 




